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Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland

 Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der be-
rufskonsularischen Vertretung der Republik Kroatien 
in Hamburg ernannten Herrn Slavko Novokmet am 
20. April 2011 das Exequatur als Generalkonsul er-
teilt. 

 Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hamburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein.

 Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Zarko 
Plevnik, am 4. Juni 2003 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

 Bremen, den 2. Mai 2011

Senatskanzlei

Immatrikulationsordnung der Hochschule Bremen 

Vom 22. Juni 2010

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 7. Feb-
ruar 2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 
2010 (Brem.GBl. S. 375), die auf Grund von § 44 
BremHG vom Akademischen Senat der Hochschule 
Bremen am 22. Juni 2010 beschlossene Immatrikula-
tionsordnung der Hochschule Bremen in der nachste-
henden Fassung genehmigt.

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Immatrikulation

§ 2 Immatrikulationsvoraussetzungen 

§ 3  Ausländische Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber 
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dierenden 
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§ 18 Zuständigkeiten 

§ 19 Inkrafttreten 

§ 1

Immatrikulation

 (1) Die Immatrikulation erfolgt durch Einschreibung 
in die Immatrikulationsliste der Hochschule für einen 
Studiengang. Mit der Immatrikulation werden die Stu-
dierenden Mitglieder der Hochschule Bremen. Für ei-
nen weiteren Studiengang kann nur immatrikuliert 
werden, wenn dies im Hinblick auf das Studienziel 
sinnvoll ist und dadurch andere Bewerber und Bewer-
berinnen nicht vom Studium ausgeschlossen werden. 
Im Rahmen von Hochschulkooperationen können Stu-
dierende auch an mehreren Hochschulen immatriku-
liert sein

 (2) Die Immatrikulation für höhere Fachsemester 
setzt den Nachweis anrechenbarer Prüfungs- und Stu-
dienleistungen voraus, die eine Einstufung in das 
zweite oder ein höheres Fachsemester nach dem Stu-
dienverlaufsplan des betreffenden Studiengangs er-
möglichen. 

 (3) Die Immatrikulation von Studienanfängerinnen 
und -anfängern erfolgt in der Regel jeweils zum Win-
tersemester. 
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§ 2 

Immatrikulationsvoraussetzungen 

 Voraussetzung für die Immatrikulation ist der Nach-
weis 

 1.  der Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 33 
oder der Studienberechtigung nach § 35 BremHG;

 2.  der Erfüllung der nach Maßgabe der Ordnung 
über die besonderen Qualifikationsvorausset-
zungen gemäß § 33 Absatz 7 BremHG nebst 
Anlage festgelegten besonderen Qualifikations-
voraussetzungen; 

 3.  eines ersten Studienabschlusses, wenn die Auf-
nahme in einen Masterstudiengang beantragt 
wird, sowie 

 4.  im Fall der Bewerbung um ein Studium für einen 
Masterstudiengang der Nachweis der nach 
Maßgabe der jeweiligen Zulassungsordnung 
für den Masterstudiengang geforderten Voraus-
setzungen; 

 5.  der Zuweisung eines Studienplatzes, soweit für 
den betreffenden Studiengang Höchstzulas-
sungszahlen festgesetzt sind; 

 6.  der Erfüllung von Verpflichtungen, die durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes als Im-
matrikulationsvoraussetzung bestimmt sind; 

 7.  der Exmatrikulation bei Bewerberinnen und Be-
werbern, welche die Hochschule wechseln; 

 8.  der Zahlung des Studentenschaftsbeitrags ge-
mäß Beitragsordnung der Studierendenschaft 
und des Studentenwerksbeitrages; dies gilt 
nicht, wenn im Fall der Doppelimmatrikulation 
im Rahmen von Hochschulkooperationen ge-
mäß § 34 Absatz 1 Satz 3 BremHG die entspre-
chenden Beiträge an der anderen Hochschule 
gezahlt worden sind;

 9.  der Zahlung der sonstigen Gebühren und Ent-
gelte nach § 109 Absatz 3 BremHG und nach 
§ 109a BremHG in Verbindung mit dem Bremi-
schen Studienkontengesetz sowie ggf. weiterer 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes be-
stimmter Gebühren an die Hochschule; 

 10.  in entgeltpflichtigen Studiengängen der Nach-
weis über die Zahlung der Entgelte nach Maß-
gabe der Entgeltordnung der Hochschule Bre-
men;

 11.  bei Studiengängen mit fremdsprachigen Lehr-
veranstaltungen oder Praktika der Nachweis 
entsprechender Kenntnisse der jeweiligen Spra-
che sowie

 12. die Mitteilung des ersten Wohnsitzes. 

§ 3 

Ausländische Studienbewerberinnen und
Studienbewerber

 Studienbewerberinnen und -bewerber, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müs-
sen nachweisen, dass ihre deutschen Sprachkenntnis-
se sie in die Lage versetzen, an den Lehrveranstaltun-
gen mit Erfolg teilzunehmen. Bei Studiengängen, die 
ganz oder teilweise in einer Fremdsprache angeboten 

werden, ist darüber hinaus der Nachweis entsprechen-
der Kenntnisse der jeweiligen Sprache erforderlich. 
Bei ausschließlich fremdsprachigen Studiengängen 
kann auf den Nachweis gemäß Satz 1 verzichtet wer-
den, wenn das angestrebte Abschlusszeugnis darauf 
hinweist, dass es nicht den Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse bescheinigt. 

§ 4 

Immatrikulationsantrag 

 (1) Die Immatrikulation ist unter Angabe des ge-
wünschten Studiengangs innerhalb der von der Hoch-
schule Bremen festgesetzten Frist bei der Hochschule 
zu beantragen. Der Antrag auf Immatrikulation ist 
durch ein ordnungsgemäß ausgefülltes Einschrei-
bungsformular zu stellen. Für von der Hochschule be-
stimmte Studiengänge kann dies nach entsprechender 
Ankündigung daneben oder stattdessen online erfolgen. 

 (2) Zur Immatrikulation sind einzureichen:

 1.  die Nachweise nach § 2, soweit sie der Hoch-
schule nicht bereits vorliegen,

 2.  das ordnungsgemäß ausgefüllte Einschreibungs-
formular,

 3.  Geburtsurkunde oder gültiger Personalausweis 
oder Reisepass,

 4.  der Nachweis der Beitragszahlung zur Studen-
tenschaft der Hochschule,

 5.  der Nachweis der Zahlung des Studentenwerks-
beitrags und des Verwaltungskostenbeitrags,

 6.  der Nachweis der Erfüllung der Krankenversi-
cherungspflicht oder der Befreiung von der Ver-
sicherungspflicht und

 7. ein Lichtbild in Passbildgröße.

Die Nachweise zu Nummer 1 bis 6 sind in Urschrift 
oder in Kopie vorzulegen.

 (3) Die Studierenden sind verpflichtet, Namensän-
derungen sowie einen Wechsel der Anschrift unver-
züglich anzuzeigen.

§ 5 

Immatrikulationshindernisse 

 (1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber 

 1.   die Erfüllung der Voraussetzungen des § 2 nicht 
nachweist; 

 2.  an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist; 
dies gilt nicht für die Zulassung als Nebenhöre-
rin oder Nebenhörer oder bei Doppelimmatriku-
lation im Rahmen von Hochschulkooperationen 
gemäß § 34 Absatz 1 Satz 3 BremHG; 

 3.  in dem Studiengang, für den die Immatrikula-
tion beantragt wird, oder in einem fachlich ent-
sprechenden Studiengang an einer Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden oder eine für das Be-
stehen erforderliche Prüfungsleistung endgültig 
nicht erbracht hat; 

 4.  durch Widerruf oder Rücknahme der Immatriku-
lation oder durch Exmatrikulation, verbunden 
mit einem Verbot der Wieder-Immatrikulation, 
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vom Studium im Geltungsbereich des Grundge-
setzes aufgrund von landesrechtlichen Vorschrif-
ten zum Ordnungsrecht ausgeschlossen ist; das 
Immatrikulationshindernis besteht für die Dauer 
des verhängten Ausschlusses, es sei denn, dass 
für den Bereich der Hochschule die Gefahr einer 
Beeinträchtigung wegen der Ausschlussgründe 
nicht oder nicht mehr besteht. 

 (2) Die Immatrikulation kann versagt werden, 
wenn 

 1.  die für die Immatrikulation vorgeschriebenen 
Formen und Fristen nicht eingehalten werden; 

 2.  die gemäß § 4 Absatz 2 vorzulegenden Unterla-
gen nicht beigefügt sind. 

§ 6 

Rücknahme der Immatrikulation 

 Die Immatrikulation wird mit Wirkung für die Zu-
kunft oder die Vergangenheit zurückgenommen, 
wenn 

 1.  sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Be-
stechung herbeigeführt wurde; 

 2.  sich nachträglich Immatrikulationshindernisse 
herausstellen, bei deren Bekanntsein die Imma-
trikulation hätte versagt werden müssen. 

§ 7 

Rückmeldung 

 (1) Wer sein Studium an der Hochschule Bremen 
fortsetzen will, muss sich zu dem zweiten und jedem 
weiteren Semester bis zu dem von der Hochschule je-
weils festgelegten Termin zurückmelden. Die Rück-
meldung erfolgt durch die Zahlung der in § 2 Absatz 1 
Nummer 8, 9 und 10 genannten Beiträge und Gebüh-
ren. Die Hochschule kann ergänzend ein ordnungsge-
mäß ausgefülltes Rückmeldeformular verlangen.

 (2) Die Rückmeldung ist zu versagen, wenn 

 1.  die oder der Studierende eine nach einer Prü-
fungsordnung vorgeschriebene Prüfung oder 
Studienleistung, deren Bestehen Voraussetzung 
für das weitere Studium ist, endgültig nicht be-
standen hat, 

 2.  die Verpflichtungen gemäß § 2 Absatz 1 Num-
mer 6, Nummer 8 , Nummer 9 und Nummer 10 
nicht erfüllt sind, 

 3.  inzwischen ein Grund zur Rücknahme bzw. zum 
Widerruf der Immatrikulation gemäß § 6 einge-
treten ist. 

 (3) Die Rückmeldung kann versagt werden, wenn 

 1.  die für die Rückmeldung vorgeschriebenen For-
men und Fristen nicht eingehalten sind,

 2.  Gründe vorliegen, aus denen nach § 5 Absatz 2 
die Immatrikulation versagt werden könnte. 

§ 8

Elternzeit 

 Studierende können die Inanspruchnahme der El-
ternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sowie 
Zeiten zwingender Beschäftigungsverbote nach dem 
Mutterschutzgesetz gegenüber der Hochschule anzei-
gen. Die Erbringung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen während dieser Zeiten ist möglich.

§ 9 

Beurlaubung 

 (1) Studierende können sich während des Studiums 
– frühestens jedoch nach Ablauf des ersten Studiense-
mesters – ohne Angabe von Gründen für höchstens 
zwei Semester beurlauben lassen. Eine Beurlaubung 
darüber hinaus kann nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen gewährt werden. Die Einschränkun-
gen nach Satz 1 gelten nicht für Beurlaubungen zur 
Wahrnehmung der Elternzeit nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (bis zu drei Jahre pro Kind) 
sowie für Zeiten zwingender Beschäftigungsverbote 
nach dem Mutterschutzgesetz. 

 (2) Die Beurlaubung ist innerhalb der festgesetzten 
Frist zu beantragen. In besonders begründeten Aus-
nahmefällen kann eine rückwirkende Beurlaubung 
gewährt werden, wenn der oder die Studierende nach 
erfolgter Rückmeldung aus von ihm oder ihr nicht zu 
vertretenden Gründen gehindert war, ordnungsgemäß 
zu studieren. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

 (3) Während der Beurlaubung sind die Studieren-
den nicht berechtigt, an Modulen bzw. einzelnen 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 

 (4) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. 

 (5) Die Beurlaubung befreit nicht von den Verpflich-
tungen gemäß § 7 Absatz 1. 

§ 10 

Studiengangswechsel 

 Der Wechsel eines Studiengangs oder Studienfachs 
ist zu beantragen. § 2 gilt entsprechend. 

§ 11 

Exmatrikulation 

 (1) Studierende sind auf ihren Antrag jederzeit zu 
exmatrikulieren. 

 (2) Die Exmatrikulation erfolgt ohne Antrag, wenn 

 1.  Studierende die Abschlussprüfung ihres Stu-
diengangs bestanden oder eine Zwischen- oder 
Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden 
oder eine für das Bestehen der Prüfung nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfungsleistung 
endgültig nicht erbracht haben oder 

 2. die Rückmeldung gemäß § 7 versagt worden ist. 

 (3) Die Exmatrikulation erfolgt gemäß § 42 Absatz 4 
BremHG in der Regel, wenn Studierende 

 1.  mehrfach oder in besonders schwerwiegender 
Weise vorsätzlich gegen eine die Täuschung bei 
Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer 
Hochschulprüfungsordnung verstoßen haben 
oder 

 2.  Gewalt, Drohungen oder sexuelle Belästigungen 
oder Diskriminierungen gegenüber Mitgliedern, 
Angehörigen oder Gästen der Hochschule aus-
geübt haben oder 

 3.  an diesen Handlungen als Anstifter oder Gehilfe 
teilgenommen haben oder 

 4.  mindestens dreimal schuldhaft Anordnungen im 
Rahmen des Hausrechts zuwider gehandelt ha-
ben. 
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Eine besonders schwerwiegende Täuschung im Sinne 
von Nummer 1 ist insbesondere gegeben, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung ganz oder in wesentli-
chen Teilen nicht selbst verfasst, sondern aus anderen 
Quellen übernommen worden ist, ohne dies kenntlich 
zu machen (Plagiat). Ein mehrfacher Prüfungsord-
nungsverstoß im Sinne von Nummer 1 ist gegeben, 
wenn die Studentin oder der Student einen zweiten 
Täuschungsversuch unternommen hat. 

 (4) Studierende können ohne Antrag exmatrikuliert 
werden, wenn nach Überschreiten der Regelstudien-
zeit um vier Semester eine ihnen für die Teilnahme an 
einer besonderen Studienberatung gesetzte Frist er-
folglos abgelaufen ist und sie sich zwischenzeitlich 
nicht zur Prüfung gemeldet haben (§ 62 Absatz 4 
BremHG). 

 (5) Die Exmatrikulation erfolgt in der Regel zum 
Ende eines Semesters. 

 (6) Die Exmatrikulation erfolgt durch Löschung aus 
der Immatrikulationsliste; mit ihr endet die Mitglied-
schaft in der Hochschule. 

§ 12 

Immatrikulation mit Kleiner Matrikel 

 (1) Bewerber und Bewerberinnen, die die Voraus-
setzung des § 35 BremHG erfüllen, können nach Maß-
gabe dieser Bestimmung mit Kleiner Matrikel für ein 
Probestudium immatrikuliert werden. Das erfolgrei-
che Probestudium berechtigt zur Aufnahme des or-
dentlichen Studiums in dem Studiengang. Studienleis-
tungen und Studienzeiten werden auf ein anschlie-
ßendes ordentliches Studium angerechnet. Die Zuwei-
sung eines Studienplatzes kann nur im Rahmen der 
für die Vergabe von Studienplätzen geltenden Rechts-
verordnung erfolgen. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen für das ordentliche Studium entsprechend.

 (2) Die Immatrikulation mit Kleiner Matrikel für ein 
Probestudium ist auf den Studienunterlagen kenntlich 
zu machen. 

§ 13 

Kontaktstudium 

 Bei der Immatrikulation für ein Kontaktstudium 
(§ 58 BremHG) kann auf die Hochschulzugangsbe-
rechtigung (§ 2 Absatz 1) verzichtet werden. 

§ 14 

Nebenhörerinnen und Nebenhörer 

 (1) Studierende anderer Hochschulen können je-
weils für die Dauer eines Semesters als Nebenhörer 
oder Nebenhörerinnen zu maximal zwei Modulen zu-
gelassen werden, sofern dadurch das Studium der or-
dentlich Studierenden nicht beeinträchtigt wird und 
die Teilnahme an der gewünschten Veranstaltung für 
ihr Studium zweckdienlich ist. Andere Studierende 
können in begründeten Ausnahmefällen zugelassen 
werden. Über Ausnahmen entscheidet die Rektorin 
oder der Rektor.

 (2) Mit dem Antrag auf Zulassung als Nebenhörer 
oder Nebenhörerin ist eine Immatrikulationsbeschei-
nigung der Hochschule, an welcher der Bewerber oder 
die Bewerberin immatrikuliert ist, einzureichen. Der 
Antrag ist innerhalb der für die Immatrikulation gel-
tenden Frist zu stellen. Der Antrag muss die gewähl-
ten Lehrveranstaltungen bezeichnen.

 (3) Über die Zulassung als Nebenhörer oder Neben-
hörerin entscheidet die Rektorin oder der Rektor nach 
Anhörung der für die gewählte Lehrveranstaltung zu-
ständigen Fakultät bzw. Abteilung. 

 (4) Nebenhörer und Nebenhörerinnen haben hin-
sichtlich der Lehrveranstaltungen, zu denen sie zuge-
lassen sind, die gleichen Rechte wie ordentliche Stu-
dierende der Hochschule Bremen. 

 (5) Auf die Zulassung als Nebenhörer oder Neben-
hörerin sind die Bestimmungen dieser Ordnung über 
die Versagung der Immatrikulation, der Rücknahme 
und des Verfahrens sinngemäß anzuwenden. Eine Im-
matrikulation erfolgt nicht.

§ 15 

Gasthörerinnen und Gasthörer 

 (1) Bewerber oder Bewerberinnen, die nicht Studie-
rende sind, können als Gasthörer oder Gasthörerinnen 
zu Maßnahmen und Veranstaltungen der Weiterbil-
dung oder jeweils für die Dauer eines Semesters zu 
einzelnen Lehrveranstaltungen zugelassen werden, 
soweit dadurch das Studium der ordentlich Studieren-
den nicht beeinträchtigt wird. Die Zulassung als Gast-
hörer oder Gasthörerin berechtigt nicht zur Teilnahme 
an Prüfungen. 

 (2) Für den Antrag auf Zulassung als Gasthörerin 
oder Gasthörer und die Entscheidung über den Antrag 
gilt § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 entspre-
chend.

 (3) Für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung ha-
ben Gasthörerinnen und Gasthörer ein Entgelt nach 
Maßgabe der Entgeltordnung der Hochschule zu ent-
richten. 

 (4) Auf die Zulassung als Gasthörerinnen oder Gast-
hörer sind die Bestimmungen dieser Ordnung über die 
Versagung der Immatrikulation, der Rücknahme und 
des Verfahrens sinngemäß anzuwenden. Eine Imma-
trikulation erfolgt nicht. 

§ 16 

Kurzzeitstudium von Austausch- und
Gaststudierenden 

 (1) Ausländische Studienbewerberinnen und -be-
werber, die befristet ein Studium ohne Abschluss be-
treiben wollen, können auf Antrag für ein Kurzzeitstu-
dium immatrikuliert werden. Hierzu zählen insbeson-
dere: 

 1.  Stipendiatinnen und Stipendiaten nationaler 
und internationaler Stipendienorganisationen; 

 2.  Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund von 
Partnerschaftsverträgen mit ausländischen 
Hochschulen im Wechsel mit deutschen Studie-
renden oder aufgrund sonstiger Vereinbarungen 
an der Hochschule studieren wollen. 

 (2) Das Studium wird in der Regel auf ein Jahr befris-
tet. In begründeten Fällen ist eine Verlängerung um 
bis zu einem weiteren Jahr möglich. 

 (3) Von den Vorschriften über die Voraussetzungen 
für die Immatrikulation für deutsche und ausländische 
Studierende kann bei der Aufnahme eines Kurzzeit-
studiums mit der Maßgabe abgewichen werden, dass 
diese insbesondere hinsichtlich des Nachweises der 
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Qualifikation und der sprachlichen Anforderungen 
auf die Belange des befristeten Studiums abgestellt 
werden. Soweit durch Vereinbarung im Sinne von Ab-
satz 1 Nummer 2 geregelt, kann darüber hinaus bei 
der Immatrikulation von Austausch- und Gaststudie-
renden von den Vorschriften der §§ 2, 3, 4 und 7 dieser 
Ordnung abgewichen werden.

§ 17 

Vorbereitungsstudium 

 Ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber 
können auf Antrag gemäß § 43 BremHG für ein Vorbe-
reitungsstudium immatrikuliert werden. Das Nähere 
regelt die Ordnung für das Vorbereitungsstudium. 

§ 18 

Zuständigkeiten 

 (1) In allen Angelegenheiten der Immatrikulation 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor. Sie oder er 
bestimmt insbesondere die Form der für die Immatri-
kulation einzureichenden Unterlagen und setzt sämt-
liche Fristen fest, innerhalb derer ein Antrag nach die-
ser Ordnung zu stellen ist. Die Bekanntmachung er-
folgt in geeigneter Weise durch das Immatrikulations- 
und Prüfungsamt. 

 (2) Die Entscheidungen werden den Studienbewer-
berinnen und Studienbewerbern sowie Studierenden 
schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Bescheid ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 19

Inkrafttreten

 Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die 
Rektorin oder den Rektor in Kraft. 

 Gleichzeitig tritt die Immatrikulationsordnung der 
Hochschule Bremen vom 11. April 2005 (Brem.ABl. 
S. 328), zuletzt geändert durch Ordnung vom 29. Mai 
2007 (Brem.ABl. S. 653), außer Kraft. 

 Bremen, den 7. Februar 2011 

Die Rektorin der Hochschule Bremen

Richtlinie 
über den Erschwernisausgleich in geschützten

Teilen von Natur und Landschaft
(Richtlinie Erschwernisausgleich)

Vom 20. April 2011

§ 1

Erschwernisausgleich

 (1) Erschwernisausgleich wird gewährt für Grün-
land, wenn die rechtmäßig und nach den Grundsätzen 
der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft ausge-
übte Bodennutzung aufgrund der in einer Schutzge-
bietsverordnung geregelten Gebote und Verbote

 a)  in einem nach § 23 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) in Verbindung mit § 14 des Bre-
mischen Naturschutzgesetzes (BremNatG) aus-
gewiesenen Naturschutzgebiet oder

 b)  in einem nach § 26 BNatschG in Verbindung mit 
§ 17 BremNatG ausgewiesenen Landschafts-
schutzgebiet (Natura 2000 Schutzgebiet) 

wesentlich erschwert ist.

 (2) Erschwernisausgleich wird auch gewährt für 
Grünland in einem nach § 30 BNatschG gesetzlich ge-
schützten Biotop, wenn die zum Zeitpunkt der Be-
kanntgabe rechtmäßig und nach den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft ausgeübte 
Bodennutzung durch eine Anordnung der Natur-
schutzbehörde wesentlich erschwert ist. 

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

 a)  Flächen von insgesamt weniger als 0,5 ha je be-
wirtschaftender Person,

 b)  Flächen gesetzlich geschützter Biotope von we-
niger als 0,25 ha je bewirtschaftender Person, 

 c)  Flächen, für die eine Entschädigung nach § 68 
Absatz 1 bis 3 BNatschG zu gewähren ist. 

 (4) Grünland ist eine dauerhaft mit Gräsern und 
Kräutern bewachsene Fläche, die zur Erhaltung min-
destens einmal im Jahr durch Mahd oder Beweidung 
genutzt wird.

 (5) Der Erschwernisausgleich wird jeweils für ein 
Kalenderjahr gewährt (Gewährungszeitraum).

§ 2

Höhe des Erschwernisausgleichs, Bagatellgrenze

 (1) Der Erschwernisausgleich wird für eine be-
stimmte Fläche gewährt. Seine Höhe ist nach der 
Anlage (Punktwerttabelle) zu berechnen. Ergibt die 
Berechnung für die Flächen, für die Erschwernisaus-
gleich beantragt ist, einen Betrag von weniger als 
150 Euro, so wird der Erschwernisausgleich nicht ge-
währt (Bagatellgrenze).

 (2) Erschwernisausgleich wird nicht gewährt, soweit 
die Nutzung aufgrund einer anderen rechtlichen oder 
vertraglichen Verpflichtung im gleichen Maße er-
schwert ist.

§ 3

Begünstigte 

 Der Erschwernisausgleich wird der bewirtschaften-
den Person gewährt. Bewirtschaftende Person ist die 
Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter, die oder der 
auf Grund Eigentums oder privatrechtlicher Vereinba-
rung berechtigt ist, die Fläche zu nutzen. Wenn die 
bewirtschaftende Person im Gewährungszeitraum die 
Bewirtschaftung abgibt oder aufgibt, so hat sie dies 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Hat die die Bewirtschaf-
tung übernehmende Person der Landwirtschaftskam-
mer die Übernahme schriftlich mitgeteilt, so ist die 
Mitteilung nach Satz 3 nicht mehr erforderlich.

§ 4

Verfahren, Datenaustausch

 (1) Erschwernisausgleich wird auf schriftlichen An-
trag durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
gewährt. 

 (2) Der Antrag auf Erschwernisausgleich muss in-
nerhalb von drei Monaten 

 1.  nach Inkrafttreten der die Erschwernis begrün-
denden Vorschrift zum Schutz des Naturschutz-
gebiets oder des Landschaftsschutzgebietes 
(Natura 2000 Schutzgebiet),


